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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

Der Bundesrat hat in seiner 979. Sitzung am 28. Juni 2019 beschlossen, zu dem Ge-

setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt  

Stellung zu nehmen:

1. Zum Gesetzentwurf insgesamt

a) Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass mit dem Gesetzentwurf im We-

sentlichen Maßnahmen gegen missbräuchliche Abmahnungen verfolgt wer-

den sollen. Ein fairer Wettbewerb liegt sowohl im Interesse der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher als auch der großen Mehrheit der Unternehmen, 

die sich rechtstreu verhalten.

b) Der Bundesrat erinnert daran, dass Abmahnungen in Deutschland als Mittel 

der Rechtsdurchsetzung teure und langwierige gerichtliche Auseinanderset-

zungen vermeiden sollen und – in Ermangelung einer entsprechenden Auf-

sichtsbehörde zum Verbraucherschutz und zur Sicherung der Lauterkeit im 

Geschäftsverkehr – der schnellen und kostengünstigen Geltendmachung 

von Unterlassungsansprüchen dienen. Eine Schwächung dieser Rechts-

durchsetzung liegt ebenso wenig im Interesse der Verbraucherinnen und 

Verbraucher, wie die Möglichkeit missbräuchlicher Abmahnungen, die le-

diglich dazu dienen, Einnahmen zu Lasten der Verbraucherinnen und Ver-

braucher zu generieren.
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c) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für 

Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr Transparenz geschaffen 

werden kann, wie es auch die Evaluierung des Gesetzes gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken (BGBl. I S. 3714) ergeben hatte, indem beispielsweise 

in § 97a Absatz 2 Nummer 3 UrhG neben der geforderten „Aufschlüsse-

lung“ auch die genaue „Berechnung“ der geltend gemachten Zahlungsan-

sprüche als Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche anzugeben 

ist. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 8b UWG) 

In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 8b Absatz 2 Nummer 2 die Wörter „des außer-

gerichtlichen und“ durch die Wörter „seines außergerichtlichen oder“ zu erset-

zen. 

Begründung: 

Nach dem Wortlaut des Gesetzentwurfs liegt eine missbräuchliche Geltendma-
chung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 UWG in dieser Alternative erst dann 
vor, wenn anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das wirtschaftliche Risiko 
seines außergerichtlichen und seines gerichtlichen Vorgehens nicht selbst trägt 
(kumulative Verknüpfung). Danach wäre ein Missbrauch bereits zu verneinen, 
wenn der Mitbewerber Beseitigungs- oder Unterlassungsansprüche lediglich 
außergerichtlich oder nur gerichtlich einfordert. Das Gleiche ergibt sich, wenn 
der Mitbewerber die Ansprüche zwar nach außergerichtlichem Vorgehen auch 
gerichtlich geltend macht, jedoch das Risiko nicht durchgängig selbst trägt. 

Dies widerspricht dem gesetzgeberischen Zweck, missbräuchliche Abmahnun-
gen wirksam einzudämmen. Die Ausübung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 
UWG muss bereits dann unzulässig sein, wenn und sobald der Mitbewerber le-
diglich außergerichtlich oder nur gerichtlich vorgeht und er dabei das Risiko 
sachlichen und finanziellen Verlustes nicht durchgängig selbst trägt. 

Die im Zuge dessen vorgeschlagene Ersetzung des Wortes „des“ durch das 
Wort „seines“ dient der Klarstellung und der besseren Lesbarkeit. 

Im Übrigen ist die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzentwurfs ge-
genüber dem Referentenentwurf geändert worden. Nunmehr führt die Vor-
schrift weder Regelbeispiele an noch normiert sie eine Vermutung. § 8b Ab-
satz 2 UWG-E benennt Beispielsfälle, in denen eine missbräuchliche Geltend-
machung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 UWG zwingend – und nicht nur in 
der Regel oder vermutungsweise – vorliegt. Eine „Entkräftung der Vermutung“ 
ist nach dem Wortlaut des Regierungsentwurfs nicht mehr möglich. Betroffen 
sind die Passagen im Allgemeinen Teil der Begründung unter II. 1. (Seite 16 
Mitte) und in der Einzelbegründung zu § 8b Absatz 2 UWG-E (Seite 27 f.).
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3. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 13 Absatz 5 Satz 1 UWG), 

Zu Artikel 4 Nummer 2 (§ 97a Absatz 4 Satz 1 UrhG) 

a) In Artikel 1 Nummer 5 sind in § 13 Absatz 5 Satz 1 die Wörter „die 

Rechtsverteidigung“ durch die Wörter „seine Rechtsverteidigung“ zu  

ersetzen.

b) Artikel 4 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

‚2. § 97a ist wie folgt zu ändern: 

aa) Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Wenn … < weiter wie Gesetzentwurf >.“ 

bb) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „die Rechtsverteidigung“ 

durch die Wörter „seine Rechtsverteidigung“ ersetzt.‘

Begründung: 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung des Sprachgebrauchs inner-
halb des Entwurfs und des weiteren Bundesrechts. Sowohl im vorliegenden 
Gesetzentwurf selbst (§ 8b Absatz 3 Satz 1 UWG-E) als auch überwiegend in 
den geltenden Bundesgesetzen (§ 2b Satz 2 UKlaG, § 14 Satz 2 GeschGehG) 
wird im entsprechenden Zusammenhang das Possessivpronomen verwendet. 

Zu Buchstabe b 

Eine entsprechende Änderung ist anlässlich der ohnehin durch Artikel 4 Num-
mer 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderungen in § 97a UrhG vorzu-
nehmen, womit eine einheitliche Formulierung in den Bundesgesetzen erreicht 
wäre.

4. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 14 Absatz 2 UWG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die in 

§ 14 Absatz 2 UWG-E getroffene Regelung zur Einschränkung des Gerichts-

stands der unerlaubten Handlung (des sogenannten fliegenden Gerichtsstands) 

auf andere Rechtsgebiete wie den gewerblichen Rechtsschutz, das Presse- und 

Äußerungsrecht und das Urheberrecht übertragen werden kann.



Drucksache 232/19 (Beschluss) - 4 - 

Begründung: 

Die Erwägungen, die der vorgesehenen Änderung von § 14 Absatz 2 UWG zu-
grunde liegen, können eine Einschränkung des „fliegenden Gerichtsstands“ 
auch für dem Lauterkeitsrecht vergleichbare Rechtsgebiete rechtfertigen. Ur-
heber- und äußerungsrechtliche Verstöße sowie Verstöße auf dem Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes sind häufig ebenfalls nicht regional beschränkt. 
Die in der Einzelbegründung zu § 14 Absatz 2 UWG-E für Ansprüche nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb benannten Missbrauchserschei-
nungen und angeführten Argumente dürften etwa für presserechtliche und ur-
heberrechtliche Ansprüche ebenfalls relevant sein. 

Dementsprechend hatte die 87. Herbstkonferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister 2016 unter Ziffer I.7 der Tagesordnung den Bundesminister der 
Justiz darum gebeten, eine Einschränkung des „fliegenden Gerichtsstands“ 
auch für die genannten weiteren Rechtsgebiete zu prüfen. Eine solche Prüfung 
war auch durch den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages im Gesetzge-
bungsverfahren zu dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vorausge-
setzt worden (vgl. BT-Drucksache 17/14216, Seite 6). 


